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Studienseminar Koblenz
Teildienststelle Altenkirchen

Die Ausbildung am Seminar
Was erwartet Sie – was erwarten Sie?

Wie ist die Ausbildung organisiert und 

was muss ich wann wie tun? 



Ihre Fragen

1. Was ist wo im Seminar?

2. Wie nehme ich Kontakt auf, wo kann ich 
mich informieren?

3. Wer ist für was zuständig und auf welche 
Formalia muss ich als Beamtin/ Beamter 
achten?

4. Wie gestaltet sich die Ausbildung am 
Seminar?

5. Welche Regeln muss ich beachten?



1. Was ist wo im Seminar ?

Die Seminarräume

Die Ausbildungsschulen





Öffnungszeiten

• Öffnungszeiten des Sekretariats: 

Während der Schulzeit

• Montag: 8.30 – 16.30 Uhr

• Dienstag- Donnerstag: 12.30 – 16.30 Uhr

Frau Gerhards



Bibliotheksbenutzung

• Bei der Ausleihe von Büchern, die mit 

einer Signatur versehen sind, füllen Sie 

bitte einen Leihschein aus. Sie erhalten 

diesen im Sekretariat.

• Vorhandene Lehrwerke (untere Regale), 

die von Ihnen ausgeliehen werden, 

vermerken Sie bitte in den ausliegenden 

Listen.





2. Wie informiere ich mich, 

wie nehme ich Kontakt auf ?



Telefonnummern und 

Email-Adressen

• Sekretariat: 

Fon 02681- 9823073

Fax 02681- 9830208

Mail: info@altenkirchen.studienseminar-

koblenz.de

• Telefonnummern und Email der Fachleiter und 

aller Referendare im internen Bereich

http://referendare.studienseminar-koblenz.de/

Benutzername: ref

Passwort: 14au04

mailto:info@altenkirchen.studienseminar-koblenz.de
mailto:info@altenkirchen.studienseminar-koblenz.de
mailto:info@altenkirchen.studienseminar-koblenz.de
http://referendare.studienseminar-koblenz.de/
http://referendare.studienseminar-koblenz.de/
http://referendare.studienseminar-koblenz.de/


Login
interner Bereich

















3. Wer ist für was zuständig - auf 

welche Formalia muss ich achten?

Behörden- Dienstpflichten -

Anträge – Korrespondenz und 

Dienstweg - Reisekosten



Geld und Beihilfe

• Lohnsteuerkarte

• Familienstand

Ausbildung und Prüfung

• Antrag auf Zulassung

•

Dienst und Anträge

• Verkürzung

• Verlängerung

• Erziehungsurlaub

Landesprüfungsamt

LPA

ADD-Trier

Schulaufsicht 

Oberfinanzdirektion

OFD / ZBV

Welche Behörden sind für was 

zuständig?



Was muss ich dem Sekretariat 

melden?

• Stundenplan (Vordruck im Internet)

• Änderungen der Anschrift, Telefon, Email 
selbst im internen Bereich (automatische 
Weiterleitung an das Sekretariat)

• Änderungen des Familienstandes, 
Namensänderungen, Geburt von Kindern

• Lohnsteuerkarten abgeben

• Krankmeldung, Wiederantritt des Dienstes

• Unfall, Dienstunfall





Was muss ich beantragen?

• Dienstbefreiungen (z.B. für Eheschließung, Uni-

Prüfungen, Vortrag, ...) beim Seminarleiter 

beantragen und die Schule informieren

• Beurlaubungen (z.B. Erziehungsurlaub) bei der 

ADD beantragen über den Seminarleiter

• Verkürzung des Referendariats bei der ADD 

über den Seminarleiter

• Anmeldung oder Rücktritt von der Prüfung beim 

Landesprüfungsamt über die Seminarleitung









Wem werden Reisekosten erstattet und 

wie kann ich einen Antrag stellen?

• Erstattet werden Reisekosten vom 
Dienstort (= Ausbildungsschule) zur 
Dienststelle (= Studienseminar), wenn 
der Referendar am Ort der 
Ausbildungsschule (oder in der Nähe) 
wohnt.

• Erstattet werden auch Reisekosten vom 
Dienstort (= Ausbildungsschule) zu 
Lehrproben an anderen 
Ausbildungsschulen.



Wem werden Reisekosten erstattet und 

wie kann ich einen Antrag stellen?

• Nicht erstattet werden Fahrten vom 

Wohnort zum Dienstort / zur Dienststelle. 

(Diese Kosten können als Werbekosten im 

Lohnsteuerjahresausgleich angesetzt 

werden.)

• Formulare können im Sekretariat abgeholt 

oder im Internet heruntergeladen werden. 

(Ausbildung/Formulare)









Wie beantrage ich eine Beihilfe?

• Als Beamtin / Beamter sind Sie 

beihilfeberechtigt

• Anträge zur Beihilfe erhalten Sie im 

Sekretariat oder elektronisch auf der 

Webseite der ZBV (Link auf der Webseite 

des Seminars unter Menü: Formulare)



Rückerstattung 

Gesundheitszeugnis

• Kosten aus andern Bundesländern werden 

erstattet: 

• formloser Antrag an Frau Hey mit Angabe 

der Kontonummer und Rechnung

• Abgabe im Sekretariat



Neue Personalnummer

Sie erhalten alle neue Personalnummern.



4. Wie gestaltet sich die 

Ausbildung am Seminar?

Fachseminare - Allgemeines 

Seminar - erstes Halbjahr-

Überblick über die Ausbildung



Fachseminarplan 2011-2013



Allgemeine Seminare

• Die Allgemeinen Seminare finden immer 

montags um 14.15-16.00 Uhr als Pflicht-

oder Wahlmodule statt

• Pflichtmodule im 1. Halbjahr finden 

wöchentlich montags statt

• Pflichtmodule im 2. und 3. Halbjahr finden 

am 1. Montag des Monats statt

• Wahlmodule finden nach Plan statt



Dokumentation der Ausbildung

• Unterricht

Ausbildungsunterricht

Eigenverantwortlicher Unterricht

• Wahlmodule

• Formular: 
http://www.zweigstelle.studienseminar-

koblenz.de/medien/formulare/Ausbildungsdoku

mentation.doc

http://www.zweigstelle.studienseminar-koblenz.de/medien/formulare/Ausbildungsdokumentation.doc
http://www.zweigstelle.studienseminar-koblenz.de/medien/formulare/Ausbildungsdokumentation.doc
http://www.zweigstelle.studienseminar-koblenz.de/medien/formulare/Ausbildungsdokumentation.doc
http://www.zweigstelle.studienseminar-koblenz.de/medien/formulare/Ausbildungsdokumentation.doc
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Die Pflichtmodule
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Beratung und Beurteilung 



Pädagogische Woche

• Die Pädagogische Woche findet zum Abschluss 

des 1. Ausbildungshalbjahres in Bad Marienberg 

(Westerwald) statt

• Ziele: Intensive Vorbereitung auf den 

eigenverantwortlichen Unterricht und Förderung 

der Zusammenarbeit

• Termin: Mo. 23.01.12 – Do. 26.01.12

• Kosten: ca. 100 Euro (Übernachtung, 

Verpflegung)

• Programm: später



5. Welche Regeln muss ich 

beachten?

Gesetze - Dienstpflichten an der 

Schule - Sonderregelungen



Gesetze - Verordnungen -

Richtlinien

• das Schulgesetz (SchG)

• die übergreifende Schulordnung (ÜSchO)

• die Dienstordnung für Lehrer (DO)

• die Konferenzordnung für Schulen (KO)

• die Ausbildungs- und Prüfungsordnung (LVO) 

• die Dienst- und Konferenzordnung für Studienseminare 

(DKO) 

http://leb.bildung-rp.de/info/literatur/literatur_index.htm

http://leb.bildung-rp.de/info/literatur/literatur_index.htm
http://leb.bildung-rp.de/info/literatur/literatur_index.htm
http://leb.bildung-rp.de/info/literatur/literatur_index.htm


Was sind meine Dienstpflichten an 

der Schule?

• Hospitationen, Ausbildungsunterricht

• Teilnahme an Konferenzen

• Vertretungen

• Bereitschaft

• Aufsichten

• Begleitung bei Wandertagen, 

Klassenfahrten



4.1 Klassen- und Stammkursleitung

• Der Einsatz der Referendare als Klassen- bzw. Stammkursleiter erfolgt 
nur in Ausnahmefällen und nach Absprache mit dem Studienseminar. 
Auf eine entsprechende Unterstützung an der Schule sowie eine 
Entlastung des Referendars ist zu achten.

4.2 Klassenfahrten §9.3 LVO

• Referendare sollten in ihrer Ausbildung Erfahrungen mit Wandertagen 
und Klassenfahrten sammeln und können Klassenfahrten begleiten (im 
ersten Ausbildungshalbjahr nur als zusätzliche Begleitperson). Nur die 
Teilnahme an mehrtägigen Fahrten muss von der Seminarleitung 
genehmigt werden (Anlage 2).

• Zur Begrenzung der zeitlichen und finanziellen Belastung der 
Referendare begleiten sie maximal eine längere Klassenfahrt und sind 
von einem finanziellen Eigenanteil freigestellt.

4.3 Bereitschaft, Vertretungen und Aufsichten

• Hinsichtlich Bereitschaft, Vertretungen und Aufsicht haben die 
Referendare den Status von Teilzeitlehrkräften. 

• Im ersten Ausbildungshalbjahr sollten Referendare zur Vertretung 
möglichst nur in Klassen eingesetzt werden, die ihnen aus dem 
Ausbildungsunterricht bekannt sind. 

• Stunden im eigenverantwortlichen Unterricht, die durch 
Seminarveranstaltungen ausfallen, werden von den Referendaren nach 
Möglichkeit vor- oder nachgehalten, deshalb werden die Referendare 
vorzugsweise in ihren eigenverantworteten Klassen zur Vertretung 
eingesetzt.



Verkürzung des Referendariats

• Nach §6 Abs2 kann der Vorbereitungsdienst 
auf Antrag bei der ADD bis zu 6 Monaten 
verkürzt werden, wenn Zeiten einer beruflichen 
Tätigkeit vorliegen, die den Zielen und 
Ausbildungsinhalten förderlich sind. 

• Der Antrag sollte gegen Ende des 1. 
Ausbildungshalbjahres gestellt werden.

• Für Referendare aus BW mit Praxissemester 
dauert das Referendariat 18 Monate. Nachweis 
bitte abgeben. 



Ausbildung im 3. Fach

• Im 3. Fach wird nicht ausgebildet. Sie 
erhalten aber mit dem 2. Staatsexamen 
die Lehrbefugnis im 3. Fach.

• Auf freiwilliger Basis können (sollten) Sie 
den Fachseminaren des 3. Faches 
teilnehmen.

• Fachleiter sind bereit, Sie im Unterricht zu 
hospitieren und ggf. eine unbenotete 
Lehrprobe zu betreuen.



Umfang des Unterrichts in der 

Sekundarstufe II
• Umfang muss in jedem Fach etwa einem Schulhalbjahr (20 

Unterrichtswochen) entsprechen

• Verteilung über die gesamte Ausbildungszeit und in verschiedenen 

Kursarten

• Dokumentation: 30-50 real gehaltene Stunden pro Fach

• Von den drei Lehrproben pro Fach (ohne Examenslehrproben) muss 

mindestens eine in der Sek II stattfinden

• Abweichungen möglich in Absprache mit Fachleitern: z.B. zwei 

Hauptfächer; eigenverantwortlicher Unterricht in der Sek II; in 

Fächern, in denen in der Unterstufe kein Unterricht erteilt wird (z.B. 

Geschichte); Fächer mit breitem/weniger breitem  Angebot in der 

Sek II



Bilinguale Ausbildung

• In der Kombination eines Sprachfaches 

(Englisch, Französisch) und eines Sachfaches 

(Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde, 

Naturwissenschaft, Musik) kann eine bilinguale 

Ausbildung stattfinden, wenn besondere 

Leistungen vorliegen.

• Die Ausbildung erfolgt im 2. oder 3. 

Ausbildungshalbjahr. Ggf. ist eine Teilabordnung 

an eine andere Schule für diese Ausbildung 

notwendig. Antrag im 2./3. Halbjahr.



Hinweise

• Beginnen Sie möglichst bald mit eigenen 

Unterrichtsversuchen.

• Bis zum 31.01.12 finden im Seminar fast 

150 Lehrproben statt.

• Erfahrungsgemäß kommt es nach den 

Herbstferien zum Gedränge.

• „Es ist mir jetzt unbegreiflich, wie man 3 

Wochen nach einer Klasse suchen kann.“



Seminar I

Herr Grünhag

Raum 1

Seminar II

Herr Winter

Raum 2

Altenkirchen       5 Marienstatt         5

Betzdorf 4 Neustadt/Wied   6

Dierdorf 5 Westerburg        5

IGS Hamm           3 Wissen               4

IGS Horhausen 3

20 20



Intensivwoche

Montag

(9.00-12.30 h)

Dienstag

(9.00-12.30 h)

Mittwoch

(9.00-12.30 h)

Donnerstag

(9.00-12.30 h)

Freitag

(9.00-12.30 h)

Unterricht 

wahrnehmen

(Fachleiter

Herr Grünhag, 

Herr Winter)

Unterricht 

wahrnehmen

u. Strukturen 

erkennen

(Fachleiter 

Herr Grünhag, 

Herr Winter)

Unterricht 

planen u.

phasieren

(5 Gruppen, 

Fachleiter                

Fr. Bornhütter, 

Fr. Jeuck,

Herr Birk,

Herr Dietrich,

Herr Kallauch)

Unterricht 

halten, 

beobachten u.

reflektieren

(5 Gruppen, 

Fachleiter                

Fr. Bornhütter, 

Fr. Jeuck,

Herr Birk,

Herr Dietrich,

Herr Kallauch)

Im Unterricht 

hospitieren

(Fachleiter 

Herr Grünhag, 

Herr Winter)



Schulszene um 2000 n. Chr.

in Altenkirchen


